Biokraftstoffquotengesetz

Ende Juli 2006 wurde das Energiesteuergesetz (EnStG) erlassen, jetzt – drei Monate später – soll es mit dem BioKraftQuG bereits novelliert werden. An den für den Pflanzenöl-Kraftstoffmarkt ruinösen Steuersätzen soll sich nichts ändern, statt dessen 

1. wird zusätzlich eine "fiktive Steuerabgabe" eingeführt; d.h. 4,4 % des Reinkraftstoffs - also auch Pflanzenölkraftstoff - sollen ab 01.01.2007 dem vollen Steuersatz unterworfen werden (§ 50, Abs. 1 in Verbindung mit § 37a BImSchG, Abs. 3). 

2. Zudem wird definiert, dass Pflanzenölkraftstoff mindestens der DIN V 51605 zu entsprechen hat (§ 50, Abs. 4). Dies ist aber ausdrücklich eine Rapsölkraftstoffnorm, so dass praktisch alle anderen Pflanzenöle ausgeschlossen werden. 

3. Zwar wird in § 50, Abs. 6 erneut die Prüfung einer "Überkompensation", d. h. die Prüfung einer zu hohen Steuerentlastung gegenüber fossilen Kraftstoffen (gem. RL 2003/30 EG) als notwendig genannt. Praktisch findet sie bisher gar nicht statt. Zudem fehlt eine "Unterkompensationsregelung", d. h. eine Prüfung, ob Biokraftstoffe durch die Besteuerung zu teuer gegeüber fossilen Kraftstoffen sind und damit vom Markt ausgeschlossen werden.
